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Arbeitshilfe Einwilligung 
Wird die Einwilligung bei der betroffenen Person eingeholt, ist diese auf den Zweck der Verarbeitung 
sowie, soweit nach den Umständen des Einzelfalles erforderlich oder auf Verlangen, auf die Folgen der 
Verweigerung der Einwilligung hinzuweisen. Die Einwilligung ist nur wirksam, wenn sie auf der freien 
Entscheidung der betroffenen Person beruht (§ 8 Abs. 1 KDG). 
 

 

 

Welchen Inhalt müssen Einwilligungserklärungen ha-
ben? 

Ergebnis 

Der Datenverarbeiter muss seine Identität offenlegen (Angabe des Namens bzw. der 
Firma). 

Beispiel: 

(Briefkopf oder ähnliches)  

Ja 

Nein 

☐ 

☐ 

Es muss dargelegt werden, welche Daten erhoben werden (z.B. Foto, Adressdaten, 
Kontodaten). 

Beispiel: 

Für die Anfertigung und Veröffentlichung unserer eigenen Aufnahmen für unsere ei-
genen Zwecke benötigen wir aber eine Einwilligung. 

Ja 

Nein 

☐ 

☐ 

Es muss der Zweck genannt werden, für den die Daten verarbeitet werden (z.B. 
Werbung, Weitergabe an Dritte).  

Beispiel: 

Fotos und Filmaufnahmen im Zusammenhang mit der Freizeitveranstal-

tung  

__________________ (vom __.__.____ bis __.__.____) 

…………………………… 

Wir möchten gerne mit Aufnahmen der Teilnehmer auch in der Öffentlichkeit über 
unsere Veranstaltungen und Freizeiten berichten, nämlich im Pfarrbrief, in Zeitungen 
und auch im Internet auf unserer Internetseite www.xxxx.de bzw. der Seite 
www.ebfr.de sowie unserem Facebook-Auftritt und dem der Erzdiözese Freiburg. 
Selbstverständlich beachten wir stets evtl. vorrangige Interessen der betroffenen Per-
sonen bei Aufnahme und Veröffentlichung. 

Ja 

Nein 

☐ 

☐ 

 

Hinweis auf die Freiwilligkeit und das Widerrufsrecht: Der Einwilligende hat die Ein-
willigung freiwillig erklärt und kann sie jederzeit mit Wirkung für die Zukunft wider-
rufen. Es ist anzugeben, in welcher Form (Textform) und an welche Adresse (Postan-
schrift, E-Mail-Adresse) der Widerruf zu richten ist. 

Ja 

Nein 

☐ 

☐ 
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Beispiel: 

Die Einwilligung ist freiwillig und insbesondere nicht Voraussetzung für die Teil-
nahme an der Veranstaltung. Sie kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerru-
fen werden.    

Hat der Minderjährige das sechzehnte Lebensjahr noch nicht vollendet, ist die Verar-
beitung nur rechtmäßig, sofern und soweit diese Einwilligung durch den Personen-
sorgeberechtigten erteilt wird. 

Beispiel: 

 

  

Die Angaben müssen verständlich und in klarer, einfacher Sprache formuliert werden. Sie müssen 
so konkret und so umfassend sein, dass sich der Einwilligende darüber ein Bild machen kann, was 
mit seinen Daten passiert. 

Optische Gestaltung  

Die Einwilligungserklärung ist optisch so zu gestalten, dass sie ins Auge fällt und vom Einwilligen-
den wahrgenommen wird. Dies ist vor allem dann wichtig, wenn die Einwilligungserklärung zusam-
men mit anderen Informationen (z.B. Allgemeinen Geschäftsbedingungen) in einem einzigen Text 

vorgelegt wird. Die erforderliche optische Abhebung ist beispielsweise durch eine Einrahmung, ei-

nen Fettdruck, eine andere Farbe oder durch eine andere Schriftgröße möglich. 

Aktive Einwilligung ist erforderlich 
Die Einwilligung muss aktiv erklärt werden und sollte durch eine eindeutige bestätigende Hand-
lung erfolgen. Dies kann – abgesehen von einer unterschriebenen Einwilligung – z.B. durch Ankli-
cken eines Kästchens beim Besuch einer Internetseite geschehen. Stillschweigen, das bloße Hin-
nehmen bereits angekreuzte Kästchen oder Untätigkeit der betroffenen Person stellen keine Ein-
willigung dar.  

Soll die datenschutzrechtliche Einwilligung gemeinsam mit weiteren Erklärungen abgegeben wer-
den, so sollte für jede Erklärung eine gesonderte Unterzeichnung oder ein gesondertes Anklicken 
vorgesehen werden. Dies bietet sich allein aus Beweis-zwecken an. Eine einzige Unterschrift/Be-
stätigung für das gesamte Dokument birgt dagegen das Risiko der Unzulässigkeit und ist deshalb 
nicht zu empfehlen. 

Beispiel: 

 
Wie lange gilt eine Einwilligung? 
Nach allgemeiner Auffassung gelten Einwilligungen nicht uneingeschränkt, zumal das KDG hier 
keine gesetzliche Vorschrift macht. 
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Eine Einwilligung kann nur herangezogen werden, solange derjenige, der eingewilligt hat, vernünf-
tiger Weise mit einer Verarbeitung seiner Daten rechnen muss. Dies kann je nach Fall unterschied-
lich sein. 

 

 

 

Auszug aus dem Kirchlichen Datenschutzgesetz 

§ 6 Rechtmäßigkeit der Verarbeitung personenbezogener Daten 
(1) Die Verarbeitung personenbezogener Daten ist nur rechtmäßig, wenn mindestens eine der nachstehenden 
Bedingungen erfüllt ist: 
….  
b) die betroffene Person hat in die Verarbeitung der sie betreffenden personenbezogenen Daten für einen oder 
mehrere bestimmte Zwecke eingewilligt; 
 
§ 8 Einwilligung 
(1) Wird die Einwilligung bei der betroffenen Person eingeholt, ist diese auf den Zweck der Verarbeitung sowie, 
soweit nach den Umständen des Einzelfalles erforderlich oder auf Verlangen, auf die Folgen der Verweigerung 
der Einwilligung hinzuweisen. Die Einwilligung ist nur wirksam, wenn sie auf der freien Entscheidung der be-
troffenen Person beruht. 
(2) Die Einwilligung bedarf der Schriftform, soweit nicht wegen besonderer Umstände eine andere Form ange-
messen ist. Erfolgt die Einwilligung der betroffenen Person durch eine schriftliche Erklärung, die noch andere 
Sachverhalte betrifft, so muss das Ersuchen um Einwilligung in verständlicher und leicht zugänglicher Form in 
einer klaren und einfachen Sprache so erfolgen, dass es von den anderen Sachverhalten klar zu unterscheiden 
ist. Teile der Erklärung sind dann nicht verbindlich, wenn sie einen Verstoß gegen dieses Gesetz darstellen. 
(3) Im Bereich der wissenschaftlichen Forschung liegt ein besonderer Umstand im Sinne von Absatz 2 Satz 1 
auch dann vor, wenn durch die Schriftform der bestimmte Forschungszweck erheblich beeinträchtigt würde. In 
diesem Fall sind der Hinweis nach Absatz 1 Satz 1 und die Gründe, aus denen sich die erhebliche Beeinträchti-
gung des bestimmten Forschungszweckes ergibt, schriftlich festzuhalten. 
(4) Soweit besondere Kategorien personenbezogener Daten verarbeitet werden, muss sich die Einwilligung dar-
über hinaus ausdrücklich auf diese Daten beziehen. (5) Beruht die Verarbeitung auf einer Einwilligung, muss 
der Verantwortliche nachweisen können, dass die betroffene Person in die Verarbeitung ihrer personenbezo-
genen Daten eingewilligt hat. 
(6) Die betroffene Person hat das Recht, ihre Einwilligung jederzeit zu widerrufen. Durch den Widerruf der Ein-
willigung wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht 
berührt. Die betroffene Person wird vor Abgabe der Einwilligung hiervon in Kenntnis gesetzt. Der Widerruf der 
Einwilligung muss so einfach wie die Erteilung der Einwilligung sein. 
(7) Bei der Beurteilung, ob die Einwilligung freiwillig erteilt wurde, muss dem Umstand Rechnung getragen wer-
den, ob unter anderem die Erfüllung eines Vertrags, einschließlich der Erbringung einer Dienstleistung, von der 
Einwilligung zu einer Verarbeitung von personenbezogenen Daten abhängig ist, die für die Erfüllung des Ver-
trags nicht erforderlich sind. 
(8) Personenbezogene Daten eines Minderjährigen, dem elektronisch eine Dienstleistung oder ein vergleichba-
res anderes Angebot von einer kirchlichen Stelle gemacht wird, dürfen nur verarbeitet werden, wenn der Min-
derjährige das sechzehnte Lebensjahr vollendet hat. Hat der Minderjährige das sechzehnte Lebensjahr noch 
nicht vollendet, ist die Verarbeitung nur rechtmäßig, sofern und soweit diese Einwilligung durch den Personen-
sorgeberechtigten erteilt wird. Der für die Verarbeitung Verantwortliche unternimmt unter Berücksichtigung 
der verfügbaren Technik angemessene Anstrengungen, um sich in solchen Fällen zu vergewissern, dass die Ein-
willigung durch den Personensorgeberechtigten oder mit dessen Zustimmung erteilt wurde. Hat der Minderjäh-
rige das dreizehnte Lebensjahr vollendet und handelt es sich ausschließlich um ein kostenfreies Beratungsange-
bot einer kirchlichen Stelle, so ist für die Verarbeitung der personenbezogenen Daten des Minderjährigen eine 
Einwilligung 
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